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(54) Transport- und Spenderbox zur Ausgabe zusammenhängender Verbrauchsartikel von einer
Rolle

(57) Eine Transport- und Spenderbox (1) aus einem
aufgerichteten Zuschnitt (2) aus Karton, Wellpappe o.
dgl. und eine darin geschützt untergebrachte und auf
einer Hülse zu einer Rolle aufgewickelte Bahn (11) ein-
zelner über Perforationen zusammenhängender Ver-
brauchsartikel (12) zum Einsatz in Kraftfahrzeugwerk-
stätten bilden eine Einheit. Der die Transport- und Spen-

derbox bildende Zuschnitt (2) weist Boden-, Seiten- und
Stirnwandungen (3, 4, 5, 6, 7, 8) und eine Öffnung zum
Durchtritt der Bahn (11) aus der Box nach außen auf. In
der Transportund Spenderbox (1) sind Auflager vorge-
sehen, an denen die Rolle drehbar aufgehängt ist. Die
Hülse ist um das für das Aufhängen auf den Auflagern
erforderliche Maß länger als die Breite der Bahn (11)
bzw. der Rolle ausgebildet.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Trans-
port- und Spenderbox aus einem aufgerichteten Zu-
schnitt aus Karton, Wellpappe o. dgl. und mit der darin
geschützt untergebrachten und auf einer Hülse zu einer
Rolle aufgewickelten Bahn einzelner über Perforationen
zusammenhängender Verbrauchsartikel zum Einsatz in
Kraftfahrzeugwerkstätten, wobei der Zuschnitt Boden-,
Seiten- und Stirnwandungen und eine Öffnung zum
Durchtritt der Bahn aus der Box nach außen aufweist.
Die Transport- und Spenderbox besitzt im Wesentlichen
zwei Teile, nämlich einen Zuschnitt aus Karton, Well-
pappe o. dgl., der über Falzlinien aneinanderhängende
verschwenkbare Wandungen und Klappen aufweist, die
aufrichtbar und fixierbar sind, so dass zunächst einmal
eine Transportbox geschaffen ist, die die Aufgabe zu er-
füllen hat, die eingelagerte Rolle während des Trans-
portes geschützt aufzunehmen. Die Bahn einzelner
über Perforationen zusammenhängender Verbrauchs-
artikel, insbesondere Sitzbezüge aus Kunststofffolie,
Einmal-Fußmatten, Lenkradbezüge aus Folie u. dgl.,
hängen in größerer Anzahl über Perforationen an der
Bahn zusammen. Die Bahn ist auf einer einen Kern bil-
denden Hülse zu einer Rolle aufgewickelt. Der aufge-
richtete Zuschnitt weist neben den Boden-, Seitenund
Stirnwandungen auch eine Öffnung zum Durchtritt der
Bahn aus der Box nach außen auf, so dass ein einzelner
Verbrauchsartikel über die durchtrennbaren Perforatio-
nen abgerissen und seiner Verwendung zugeführt wer-
den kann.

STAND DER TECHNIK

[0002] Aus der Werbeschrift der Anmelderin "Das
CORNUFLEX Compact System", Ausgabe 1/1995 ist
eine Transport- und Spenderbox der eingangs beschrie-
benen Art bekannt. Auch hier ist ein Zuschnitt aus Kar-
ton, Wellpappe o dgl. gebildet, in welchen in aufgerich-
tetem Zustand eine auf eine Hülse gewickelte Bahn ein-
gebracht wird. Die obere Boden- oder Deckelwandung
ist als Klappe mit Schließlasche ausgebildet und kann
nach dem Einbringen der Rolle in den Schließzustand
überführt werden. Zwischen der Schließklappe und der
betreffenden vertikalen Seitenwandung ist eine Öffnung
zum Durchtritt der Bahn aus der Box nach außen vor-
gesehen. Die Bahn ist auf einer Hülse zu der Rolle auf-
gewickelt, wobei die Breite der Bahn mit der Länge der
Hülse in etwa übereinstimmt. Die auf der Hülse zu einer
Rolle aufgewickelte Bahn stellt ein elastisches Gebilde
dar, welches je nach den Aufwickelbedingungen einen
entsprechenden Durchmesser und auch entsprechen-
de elastische Eigenschaften aufweist. Der quadratische
Querschnitt des Zuschnittes der Transport- und Spen-
derbox ist dabei so bemessen, dass die Rolle in der
Schließstellung des aufgerichteten Zuschnitts im Be-
reich aller Boden-, Seiten- und Stirnwandungen Kontakt
zu dem Material des Zuschnittes hat. Locker gewickelte

Rollen haben einen flächigen Kontakt zu den Boden-
und Seitenwandungen. Demzufolge ergibt sich beim
Abziehen der Bahn nach außen ein relativ großer zu
überwindender Widerstand. Darüber hinaus ist der qua-
dratische Querschnitt knapp bemessen, um die Kosten
für dieses Verpackungsmaterial gering zu halten und
möglichst wenig Luft zu transportieren. Beim Gebrauch
besteht die Gefahr, dass ein einzelner Verbrauchsartikel
an seiner Perforation bereits dann durchreißt, wenn sich
die Perforation noch im Innern der Transport- und Spen-
derbox befindet. In einem solchen Fall hat der Anwen-
der zwar ein einzelnes Exemplar des Verbrauchsarti-
kels zum Einsatz bereit, jedoch verbleibt das nicht ab-
gerissene Ende der Bahn im Innern der Box, so dass
nur die Möglichkeit bleibt, die Transport- und Spender-
box zu öffnen, um an das innen befindliche Ende der
Bahn zu gelangen und dieses wiederum nach außen zu
führen. Bei Rollen mit relativ großer Anzahl der Ver-
brauchsartikel in der Bahn und entsprechender Breite
der aufgewickelten Rollen ergibt sich ein entsprechend
hohes Gewicht und eine entsprechend große Reibung
der Rolle in der Transport- und Spenderbox beim Ziehen
an der Bahn nach außen. Oft sind hier die Reibungsver-
hältnisse auch insofern ungünstig, als die Gleitreibungs-
eigenschaften zwischen Bahn und der Innenseite der
Transport- und Spenderbox ein problemloses Abziehen
behindern. Besonders nachteilig in der Handhabung
sind relativ weich zu einer Rolle aufgewickelte Bahnen,
die dann entsprechend elastisch sind und bei denen ei-
ne relativ große Berührfläche zu der Innenwandung der
Transport- und Spenderbox eintritt, die insbesondere
beim Abziehen der ersten Verbrauchsartikel von der
Bahn in nachteiliger Weise in Erscheinung tritt, aber
auch noch später zu spüren ist, wenn sich der Durch-
messer der Rolle durch vermehrte Abnahme von Ver-
brauchsartikeln bereits vermindert hat. Je nach der Re-
lativanordnung der Öffnung zum Durchtritt der Bahn aus
der Box nach außen relativ zur tangentialen Richtung
der Bahn auf der Rolle entstehen im Bereich der Öff-
nung zusätzliche zu überwindende Reibungskräfte.

AUFGABE DER ERFINDUNG

[0003] Die Erfindung geht von der beschriebenen
Problematik aus und zielt darauf ab, eine Transport- und
Spenderbox zu schaffen, die ihre Schutzfunktion wäh-
rend des Transportes und ihre Entnahmefunktion als
Spenderbox bei leichter verlässlicher Handhabung er-
möglicht.

LÖSUNG

[0004] Erfindungsgemäß wird dies bei der Transport-
und Spenderbox der eingangs beschriebenen Art da-
durch erreicht, dass in der Transport- und Spenderbox
Auflager vorgesehen sind, an denen die Rolle drehbar
aufgehängt ist, und dass die Hülse um das für das Auf-
hängen auf den Auflagern erforderliche Maß länger als
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die Breite der Bahn bzw. der Rolle ausgebildet ist.

BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

[0005] Die Erfindung geht von dem Gedanken aus,
die auf der Hülse aufgewickelte Rolle nicht einfach in
den Innenraum des aufgerichteten Zuschnitts der Box
einzubringen, sondern die Rolle gleichsam drehbar in
Auflagern aufzuhängen. Durch solche Auflager wird die
entstehende bzw. verbleibende Reibung auf ein solches
Maß reduziert, dass Fehlbedienungen praktisch ver-
mieden werden. Es ist nicht möglich, einen Verbrauchs-
artikel über die durchtrennbaren Perforationen abzurei-
ßen, wenn sich die betreffende Perforation noch im In-
nern der Box befindet. Es ist vielmehr erforderlich, das
Ende der Bahn um etwas mehr als die Länge des Ver-
brauchsartikels nach außen zu führen, auf die Ränder
der Öffnung aufzulegen bzw. in abgewinkelter Relation
dazu zu bringen, um dann die Perforation durchtrennen
zu können. Dabei verbleibt das durch die durchgetrenn-
te Perforation freigegebene Ende außerhalb der Trans-
port- und Spenderbox und ist für einen erneuten Ge-
brauch wiederum leicht zugänglich und handhabbar.
Die Rolle wird damit nicht mehr auf ihrem Umfang in der
Transport- und Spenderbox aufgelagert, sondern es
wird die Hülse auf die beiden Auflager aufgesetzt. Zu
diesem Zweck muss die Hülse länger als die Breite der
Bahn bemessen sein, so wie es die Auflagerung erfor-
dert. Zwar kommt beim Abziehen bzw. Abwickeln die
Hülse in Gleitkontakt zu ihren Auflagern. Hier bleibt je-
doch die Reibung immer gleich, was sich vorteilhaft auf
die Konstanz des Widerstandes beim Abziehen aus-
wirkt.
[0006] Die Öffnung für den Durchtritt der Bahn kann
als randgeschlossener Schlitz im Bereich einer der Sei-
tenwandungen der Transport- und Spenderbox ange-
ordnet sein. Eine bevorzugte Anordnungsstelle sind die
vertikalen Seitenwandungen, da dies die Handhabung
insofern erleichtert, als der aus dem randgeschlosse-
nen Schlitz heraushängende Teil der Bahn im Bereich
des Schlitzes aufliegt und um etwa 90° umgelenkt wird.
Damit wird eine gewisse Reibung im Bereich des Schlit-
zes genutzt, die beim Abreißen bzw. Durchtrennen der
Perforation eines Verbrauchsartikels nützlich ist. Es ist
aber auch möglich, den Schlitz z. B. in der oberen Bo-
denwandung anzuordnen.
[0007] Der randgeschlossene Schlitz für den Durch-
tritt der Bahn nach außen kann in der Transportstellung
von einem austrennbaren Perforationsstreifen abge-
deckt sein. Damit wird der volle Schutz während des
Transportes erreicht. Mit dem Austrennen des Perfora-
tionsstreifens wird der randgeschlossene Schlitz freige-
legt und aus der Transportbox wird eine Spenderbox.
Es ist dann nur noch erforderlich, den Anfang der Bahn
durch diesen Schlitz nach außen zu führen.
[0008] Für die Anordnung des randgeschlossenen
Schlitzes ergeben sich mehrere Möglichkeiten. So kann
der randgeschlossene Schlitz etwa auf der Hälfte der

Höhe in der unteren oder der oberen Hälfte einer verti-
kalen Seitenwandung angeordnet sein. In Zuordnung
dazu wird dann die Rolle mit unterem oder oberem Ab-
zug auf den Auflagern aufgehängt, so dass die Abzugs-
kräfte auf die Rolle beim Abziehen möglichst tangential
und ohne größere Umlenkungen wirken. Die Anordnung
des randgeschlossenen Schlitzes in einer vertikalen
Seitenwandung erbringt den Vorteil, dass das Eindrin-
gen von Staub in das Innere der Spenderbox durch den
randgeschlossenen Schlitz vergleichsweise vermindert
wird.
[0009] Die relative Anordnung und Bemessung der
Rolle zu dem Innenraum der Transport- und Spender-
box kann so gestaltet sein, dass die Rolle auf den Auf-
lagern frei drehbar aufgehängt ist. Die Abmessungen
des quadratischen Querschnitts des Innenraums der
Box sind damit etwas größer gestaltet als es dem Au-
ßendurchmesser der Rolle entspricht. Damit kommt die
Rolle an den Innenwänden der Box nicht in Anlage. Es
ist aber auch möglich, diese Bemessung so zu gestal-
ten, dass die Rolle erst nach dem Abziehen einiger we-
niger Verbrauchsartikel von der Rolle von der Innen-
wandung der Box freikommt.
[0010] Für die Ausbildung der Auflager ergeben sich
verschiedene Möglichkeiten. So können als Auflager für
die drehbare Aufhängung der Rolle an den Stirnwan-
dungen angelenkte durchbrochene stirnseitige Ein-
schlagklappen vorgesehen sein. Damit wird praktisch
im Bereich der Stirnwandungen eine Doppellagigkeit er-
reicht. Die die Auflager bildenden Durchbrechungen
sind nur an den Einschlagklappen vorgesehen, so dass
die Transport- und Spenderbox von außen geschlossen
erscheint. Außerdem bilden die nach außen an die An-
schlagklappen anschließenden Stirnwandungen An-
schläge für eine zentrierte Unterbringung der Hülse der
Rolle.
[0011] In vereinfachter Ausführungsform können als
Auflager für die drehbare Aufhängung der Rolle in den
Stirnwandungen mittig angeordnete Durchbrechungen
vorgesehen sein. Damit ergibt sich die Möglichkeit, die
Transport- und Spenderbox vergleichsweise etwas kür-
zer zu gestalten, da das Material des Zuschnittes knap-
per bemessen werden kann.
[0012] Schließlich ist es auch noch möglich, dass als
Auflager für die drehbare Aufhängung der Rolle in den
aufgerichteten Zuschnitt einsetzbare plattenförmige
Stützwände mit Durchbrechungen vorgesehen sind.
Diese Möglichkeit vereint die Vorteile knapper Abmes-
sungen des Zuschnittmaterials mit der Zentrierwirkung
in der Box.
[0013] Die beiden Oberflächen der Bahn können un-
terschiedliche Rauhigkeiten aufweisen, wobei dann die
Bahn so auf der Hülse zu der Rolle aufgewickelt ist, dass
die glattere Oberfläche der Bahn nach außen weist.
Dies trägt dazu bei, dass auch bei einer Anlage des äu-
ßeren Umfangs der Rolle an den Seitenwandungen zu
Anfang der Nutzung die Reibung vermindert wird. Nach-
dem einige Verbrauchsartikel abgerissen sind und sich
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der Durchmesser der Rolle vermindert hat, kommt diese
ohnehin von einem Kontakt an den Innenseiten der Sei-
tenwände frei. Andererseits ist in Verbindung mit einem
oberen Abzug der Vorteil gegeben, dass die vergleichs-
weise rauere Oberfläche der Bahn im Bereich des rand-
geschlossenen Schlitzes zur Erleichterung des Abrei-
ßens eines Verbrauchsartikel genutzt werden kann.

KURZBESCHREIBUNG DER FIGUREN

[0014] Im Folgenden wird die Erfindung anhand in
den Figuren dargestellter bevorzugter Ausführungsbei-
spiele weiter erläutert und beschrieben.

Fig. 1 zeigt eine perspektivische Darstellung der
Transport- und Spenderbox im Transportzu-
stand,

Fig. 2 zeigt die Transport- und Spenderbox im Ge-
brauchszustand,

Fig. 3 zeigt als Halbschnitt den abgewickelten Zu-
schnitt für die Transport- und Spenderbox in
einer ersten Ausführungsform,

Fig. 4 zeigt als Halbschnitt den abgewickelten Zu-
schnitt für die Transport- und Spenderbox in
einer zweiten Ausführungsform,

Fig. 5 zeigt eine separate plattenförmige Stützwand
als Einlage,

Fig. 6 zeigt einen Schnitt gemäß der Linie VI-VI in
Fig. 2 mit oberem Abzug,

Fig. 7 zeigt eine ähnliche Darstellung wie Fig. 6, je-
doch mit unterem Abzug, und

Fig. 8 zeigt einen Schnitt gemäß der Linie VIII-VIII in
Fig. 2.

FIGURENBESCHREIBUNG

[0015] Fig. 1 zeigt eine Transport- und Spenderbox 1
aus einem zusammenhängenden Zuschnitt 2 aus Kar-
ton, Wellpappe u. dgl.. Die Transport- und Spenderbox
1 weist eine untere Bodenwandung 3, eine obere Bo-
denwandung 4, eine vordere vertikale Seitenwandung
5, eine hintere vertikale Seitenwandung 6 und zwei
Stirnwandungen 7 und 8 auf. In der oberen Hälfte der
vertikalen vorderen Seitenwandung 5 ist ein austrenn-
barer Perforationsstreifen 9 angeschnitten, der nach
seinem Austrennen einen randgeschlossenen Schlitz
10 bildet, wie er in Fig. 2 dargestellt ist.
[0016] In der in Fig. 2 dargestellten Gebrauchsstel-
lung ist das Ende einer Bahn 11 aus mehreren über Per-
forationen aneinanderhängenden Verbrauchsartikeln
12 erkennbar. Bei diesen Verbrauchsartikeln 12 kann es

sich beispielsweise um Sitzbezüge aus Kunststofffolie
handeln, die, wie allgemein bekannt, bei Reparatur- und
Servicearbeiten über die Polstersitze des Kraftfahr-
zeugs gezogen werden, um eine Verschmutzung der
Sitze zu vermeiden. Diese Sitzbezüge bzw. die Bahn 11
weist eine gewisse Breite auf, die je nach dem Zusam-
menlegen der Bahn 11 in Bahnlaufrichtung etwa zwi-
schen 60 cm und 1 m betragen kann.
[0017] Fig. 3 verdeutlicht an einer Abwinklung in die
Ebene die Ausbildung des Zuschnittes 2 für die Trans-
port- und Spenderbox 1 gemäß den Fig. 1 und 2. Es ist
erkennbar, wie an der unteren Bodenwandung 3 über
Falzlinien die beiden Seitenwandungen 5 und 6 ange-
lenkt sind. Diese Seitenwandungen 5 und 6 besitzen
seitlich Verbindungsklappen 13 und 14, die in aufgerich-
tetem Zustand mit den entsprechenden Elementen des
Zuschnitts 2 verbunden werden. An der Seitenwandung
6 ist über eine weitere Falzlinie die obere Bodenwan-
dung 4 angelenkt, die wiederum mit einer durch eine
Falzlinie schwenkbar angelenkte Verschlussklappe 15
ausgestattet ist.
[0018] Da die Wandungen 3, 4, 5, 6 gleiche Höhe be-
sitzen, ist erkennbar, dass der Querschnitt im aufgerich-
teten Zustand quadratisch ausgebildet ist. An der unte-
ren Bodenwandung 3 sind über Falzlinien beidseitig
Stirnwandungen 7 und 8 angelenkt. An jeder Stirnwan-
dung 7 und 8 ist über eine weitere Falzlinie eine Stüt-
zwandung 16 angelenkt, die einen Ausschnitt 17 trägt,
der ein Auflager 18 bildet. Außerdem weist die Stüt-
zwandung 16 außen einen Fortsatz 19 auf. In Zuord-
nung dazu besitzt die untere Bodenwandung 3 eine
Ausstanzung 20, in die der Fortsatz 19 in aufgerichte-
tem Zustand eingeklinkt wird, so dass die Stirnwandung
7 und die Stützwandung 16 in paralleler Lage endseitig
an der Transport- und Spenderbox 1 fixiert sind, wie dies
Fig. 8 zeigt.
[0019] Anhand der Fig. 6 und 8 ist erkennbar, dass
im Innern der Transport- und Spenderbox 1 die zu einer
Rolle 21 auf einer Hülse 22 aufgewickelte Bahn 11 un-
tergebracht ist. Fig. 8 lässt erkennen, dass die Hülse 22
eine größere Breite besitzt als die Bahn 11 und damit
die Rolle 21, so dass die Hülse 22 beidseitig gegenüber
der Rolle übersteht und so eine freie Aufhängung der
Rolle 21 mittels der Hülse 22 in den beidseitigen Aufla-
gern 18 ermöglicht. Die Rolle 21 ist in den Fig. 2, 6 und
8 so dargestellt, dass sie in den Auflagern 18 völlig frei
drehbar aufgehängt ist. Die Rolle 21 hat keinerlei Be-
rührung zu der Innenseite der Bodenwandungen 3 und
4 und der Seitenwandungen 5 und 6. Da die Stirnwan-
dungen 7 und 8 in Verbindung mit den Stützwandungen
16 auch eine Zentrierwirkung auf die Hülse 22 ausüben,
ist gleichzeitig sichergestellt, dass auch bezüglich der
Stützwandungen 16 ein Reibkontakt mit dem Material
der Bahn 11 bzw. der Rolle 21 verhindert wird. Dies führt
dazu, dass sich die Rolle 21 beim Abziehen des vorde-
ren Endes der Bahn 11 durch den randgeschlossenen
Schlitz 10 hindurch sehr leicht drehen lässt. Die Fig. 2
und 6 zeigen die Rolle 21 in einer solchen Lagerung in
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der Transport- und Spenderbox 1, dass ein oberer Ab-
zug gewährleistet ist. In Relation dazu ist der Perforati-
onsstreifen 9 und der randgeschlossene Schlitz 10 im
Mittelbereich der oberen Hälfte der vorderen Seiten-
wandung 5 angeordnet. Fig. 6 lässt erkennen, dass die
Bahn 11 oben tangential abgezogen wird, so dass das
an dem Schlitz 10 herausgeführte Ende der Bahn 11 et-
wa um 90° umgelenkt wird. Wenn die Bahn 11 dann
noch so ausgebildet ist, dass sie außen eine vergleichs-
weise glatte und innen eine vergleichsweise raue Ober-
fläche besitzt, wird die raue Oberfläche durch Aufsetzen
auf der unteren Kante des Schlitzes 10 beim Durchtren-
nen der einzelnen Perforationen bei Abnahme eines
Verbrauchsartikels 12 von der Bahn 11 sinnvoll genutzt.
[0020] Die beschriebene freie Aufhängung bzw. freie
Drehbarkeit der Hülse 22 in den Auflagern 18 kann nicht
nur dann erreicht werden, wenn bereits einige wenige
Verbrauchsartikel 12 von der Bahn 11 abgetrennt sind.
Gleiches kann auch bereits dann der Fall sein, wenn ei-
ne komplette Rolle 21 in einer solchen Transport- und
Spenderbox 1 eingelagert und während des Transpor-
tes gehandhabt wird. Es ist aber durchaus nicht schäd-
lich, die Abmessungen zwischen dem Durchmesser der
Rolle 21 und dem quadratischen Querschnittsinnen-
raum der Transport- und Spenderbox 1 so zu wählen,
dass die Rolle 21, die in gewisser Weise elastisch ist,
zunächst Kontakt mit den Innenwandungen der Box be-
sitzt, wobei dieser Kontakt verloren geht, so bald einige
wenige Verbrauchsartikel 12 abgenommen sind, wo-
durch sind der Durchmesser der Rolle 21 reduziert. Sol-
che Rollen 21 können bis zu 500 oder mehr Verbrauchs-
artikel über durchtrennbare Perforationen aneinander-
hängend aufweisen, je nach Wanddicke des Ver-
brauchsartikels oder eventueller Längsfaltungen, so
dass erkennbar ist, dass die frei drehbare Lagerung der
Rolle 21 spätestens nach Abnahme einiger weniger
Verbrauchsartikel 12 erreicht ist.
[0021] Fig. 7 verdeutlicht eine Relativlage im Ver-
gleich zu Fig. 6, bei der die Rolle 21 umgekehrt in der
Transport- und Spenderbox 1 eingelagert ist, also mit
unterem Abzug. Hier ist der Schlitz 10 im unteren Be-
reich der Hälfte der Höhe der Seitenwandung 5 ange-
ordnet, um auch hier einen tangentialen Abzug in Ver-
bindung mit einer Umlenkung der Bahn 11 um etwa 90°
beim Durchtritt durch den Schlitz 10 zu gewährleisten.
[0022] Die Ausbildung der Auflager 18 kann nicht nur
durch gesonderte Stützwandungen 16 erreicht werden,
wie dies Fig. 3 zeigt. Fig. 4 zeigt eine weitere Ausfüh-
rungsmöglichkeit, bei der die Stützwandungen 16 feh-
len und in den Stirnwandungen 7 und 8 kreisrunde
Durchbrechungen 23 vorgesehen sind. Bei dieser be-
sonders einfachen Ausführungsform wird in Kauf ge-
nommen, dass die Enden der Hülse 22 gleichsam um
ein gewisses Maß aus der Transport- und Spenderbox
bzw. den Stirnwandungen 7 und 8 herausschauen.
[0023] Fig. 5 zeigt eine einzelne plattenförmige Stüt-
zwand 24 beispielsweise in der Form als quadratischer
einfacher oder auch doppelter Wellpappabschnitt, der

mittig die Durchbrechung 23 trägt, so dass je eine sol-
che Stützwand 24 beim Einbringen der Rolle 21 auf die
Enden der Hülse 22 aufgeschoben und die so gebildete
Einheit in die aufgerichtete Transport- und Spenderbox
1 abgelassen werden kann. Es versteht sich, dass in
Verbindung mit den Stützwänden 24 die Stirnwandun-
gen 7 und 8 die Durchbrechungen 23 nicht aufweisen,
wenn die schon beschriebene Zentrierwirkung beab-
sichtigt ist. Es ist allerdings auch möglich, in den Stirn-
wandungen 7 und 8 zusätzlich Durchbrechungen 23 an-
zuordnen, um die Breite der jeweiligen Abstützung der
Hülse 22 in den seitlichen Auflagern 18 zu vergrößern.
Die Verwendung solcher separater Stützwände 24, die
in dem aufgerichteten Zuschnitt 2 auch fixiert werden
können, erbringt den Vorteil, dass für den Zuschnitt 2
auf den Einsatz von doppelwelliger Wellpappe verzich-
tet werden kann und einwellige Wellpappe ausreicht,
weil durch die eingefügten Stützwände 24 ohnehin noch
eine zusätzliche Versteifung erreicht wird. Die
Stützwände können auch einen Ausschnitt in einer
Form aufweisen, wie dies aus Fig. 3 ersichtlich ist.

BEZUGSZEICHENLISTE

[0024]

01 Transport- und Spenderbox
02 Zuschnitt
03 Bodenwandung
04 Bodenwandung
05 Seitenwandung
06 Seitenwandung
07 Stirnwandung
08 Stirnwandung
09 Perforationsstreifen
10 Schlitz

11 Bahn
12 Verbrauchsartikel
13 Verbindungsklappe
14 Verbindungsklappe
15 Verschlussklappe
16 Stützwandung
17 Ausschnitt
18 Auflager
19 Fortsatz
20 Ausstanzung

21 Rolle
22 Hülse
23 Durchbrechung
24 Stützwand

Patentansprüche

1. Transport- und Spenderbox (1) aus einem aufge-
richteten Zuschnitt (2) aus Karton, Wellpappe o.

7 8



EP 1 384 687 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

dgl. und mit der darin geschützt untergebrachten
und auf einer Hülse (22) zu einer Rolle (21) aufge-
wickelten Bahn (11) einzelner über Perforationen
zusammenhängender Verbrauchsartikel (12) zum
Einsatz in Kraftfahrzeugwerkstätten, wobei der Zu-
schnitt (2) Boden-, Seiten- und Stirnwandungen (3,
4, 5, 6, 7, 8) und eine Öffnung zum Durchtritt der
Bahn (11) aus der Box nach außen aufweist, da-
durch gekennzeichnet, dass in der Transport- und
Spenderbox (1) Auflager (18) vorgesehen sind, an
denen die Rolle (21) drehbar aufgehängt ist, und
dass die Hülse (22) um das für das Aufhängen auf
den Auflagern (18) erforderliche Maß länger als die
Breite der Bahn (11) bzw. der Rolle (21) ausgebildet
ist.

2. Transport- und Spenderbox (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnung für
den Durchtritt der Bahn (11) als randgeschlossener
Schlitz (10) im Bereich einer der Seitenwandungen
(5, 6) der Transport- und Spenderbox (1) angeord-
net ist.

3. Transport- und Spenderbox (1) nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass der randge-
schlossene Schlitz (10) für den Durchtritt der Bahn
(11) nach außen in der Transportstellung von einem
austrennbaren Perforationsstreifen (9) abgedeckt
ist.

4. Transport- und Spenderbox (1) nach Anspruch 2
oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass der rand-
geschlossene Schlitz (10) etwa auf der Hälfte der
Höhe in der unteren oder der oberen Hälfte einer
vertikalen Seitenwandung (5) angeordnet ist.

5. Transport- und Spenderbox (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Rolle (21) auf
den Auflagern (18) frei drehbar aufgehängt ist.

6. Transport- und Spenderbox nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass als Auflager (18) für
die drehbare Aufhängung der Rolle (21) an den
Stirnwandungen (7, 8) angelenkte durchbrochene
stirnseitige Einschlagklappen (16) vorgesehen
sind.

7. Transport- und Spenderbox (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass als Auflager (18)
für die drehbare Aufhängung der Rolle (21) in den
Stirnwandungen (7, 8) mittig angeordnete Durch-
brechungen (23) vorgesehen sind.

8. Transport- und Spenderbox (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass als Auflager (18)
für die drehbare Aufhängung der Rolle (21) in den
aufgerichteten Zuschnitt (2) einsetzbare plattenför-
mige Stützwände (24) mit Durchbrechungen (23)

vorgesehen sind.

9. Transport- und Spenderbox (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass
die beiden Oberflächen der Bahn (11) unterschied-
liche Rauhigkeiten aufweisen und dass die Bahn
(11) so auf der Hülse (22) zu der Rolle (21) aufge-
wickelt ist, dass die glattere Oberfläche der Bahn
(11) nach außen weist.

10. Transport- und Spenderbox (1) nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die Rolle (21) mit
oberem Abzug in der Transport- und Spenderbox
(1) gelagert ist.
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